
Gemeinde Wustermark
Der Vorsitzende des Ausschusses

für Gemeindeentwicklung und Umwelt

8./VIII Sitzung des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Umwelt
der Gemeinde Wustermark

Donnerstag, 06.11.2025, um 18:30 Uhr
Sitzungsort: Bürgerbegegnungsstätte Wustermark, Mühlenweg 7,

14641 Wustermark

Interessierte Bürger können persönlich oder nach rechtzeitiger Anmeldung (2 Tage
vor der Sitzung) unter sitzung-online@wustermark.de online an der Sitzung
teilnehmen.

Tagesordnung:

- öffentlicher Teil -

1.1 Begrüßung und Eröffnung   

1.2 Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen
gegen die Niederschrift über den öffentlichen Teil der letzten Sitzung   

1.3 Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung und der Anwesenheit sowie der
Beschlussfähigkeit (§ 38 BbgKVerf)   

1.4 Feststellung der öffentlichen Tagesordnung   

2. Bericht des Vorsitzenden im öffentlichen Teil der Sitzung   

3. Anfragen an den Bürgermeister im öffentlichen Teil der Sitzung gem. § 5 GeschO   

4. Einwohnerfragestunde   

5. Krisenmanagement - aktueller Sachstand   

6. Kommunale Klimapolitik / Umsetzung Klimaschutzkonzept   

7. Wassermanagement   

8. Städtebauliches Entwicklungskonzept Erlengrund in Priort
hier: Beratung und Beschlussfassung über das Konzept  

155/2025

9. Flächennutzungsplan der Gemeinde Wustermark
hier: Beratung und Beschlussfassung über die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans  

166/2025

10. Stellungnahme der Gemeinde Wustermark zum 2. Entwurf des Regionalplans
Havelland-Fläming 3.0
hier: Beratung und Beschlussfassung  

158/2025

11. Festlegung der Tarife und Nutzungsvorschriften für das Radparkhaus am Bahnhof
Wustermark
Hier: Beratung und Beschlussfassung  

116/2025

12. Vergabe der Planungsleistung Erarbeitung eines städtebaulichen Rahmenplans für
den Bahnhofsvorplatz/das Bahnhofsumfeld Wustermark
hier: Beratung und Beschlussfassung  

163/2025

13. Information zum Entwurf zur wohnbaulichen Entwicklung östlich des Mühlenwegs im
Ortsteil Wustermark  

159/2025

14. Auswirkungen des Bauturbo-Gesetzes  auf Kommunen  

15. Öffentlichkeitsarbeit und Digitalisierung   
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- nichtöffentlicher Teil -

16. Entscheidung gemäß § 42 Abs. 3 Satz 2 BbgKVerf über eventuelle Einwendungen
gegen die Niederschrift über den nicht öffentlichen Teil der letzten Sitzung   

17. Feststellung der nicht öffentlichen Tagesordnung   

18. Bericht des Vorsitzenden im nicht öffentlichen Teil der Sitzung   

19. Anfragen von Mitgliedern des Ausschusses im nicht öffentlichen Teil der Sitzung gem.
§ 5 GeschO   

....... .
Der Vorsitzende des

Ausschusses für
Gemeindeentwicklung und

Umwelt

Das Vorstehende  wird  hiermit  nach  §  15  der  Hauptsatzung  der  Gemeinde  Wustermark  öffentlich1.
bekannt gemacht.
Diese öffentliche  Bekanntmachung  und  die  sitzungsrelevanten  Unterlagen  werden  zudem  im  Rats-2.
und Bürgerinformationssystem  auf  d er Internetseite  der  Gemeinde  Wustermark  unter
www.wustermark.de, veröffentlicht und online zur Verfügung gestellt.

Aushangvermerk

Ausgehängt am: .........  i.A.

(Siegel) Abzunehmen am: .......... i.A.

Abgenommen am: .........  i.A.

Auszuhängen in: Hauptschaukästen Buchow-Karpzow, Dyrotz, Elstal, Hoppenrade, Priort, Wernitz und
Wustermark
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